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Bagger. 

©  Ein  Bagger  (2)  weist  einen  Grundausleger  (12), 
sowie  einen  Vorausieger  (24)  und  einen  Auslegearm 
(26)  mit  einem  daran  befestigten  Baggerlöffel  (32) 
auf.  Zwischen  dem  Grundausleger  (12)  und  dem 
Vorausleger  (24)  ist  ein  Schwenkgelenk  (14)  an- 
geordnet,  welches  bei  einer  definierten  Arbeitsstei- 
lung  des  Grundauslegers  (12)  eine  senkrechte 
Schwenkachse  (16)  aufweist.  Durch  das  Schwenkge- 
lenk  (14)  ist  der  Vorausleger  (24)  relativ  zu  dem 
Grundausleger  (12)  schwenkbar,  so  daß  Grabarbei- 
ten  parallel  zur  Längsachse  des  Baggers  (2)  auch 
außerhalb  der  Spurbreite  des  Baggers  (2)  möglich 
sind. 
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Sagger 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Bagger  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Um  entlang  von  Mauern  oder  parallel  neben 
einer  Fahrspur  Baggerarbeiten  durchführen  zu  kön- 
nen,  wurden  bislang  Spezialgeräte  verwendet,  bei 
denen  der  Ausleger  des  Baggers  gegenüber  dem 
Oberwagen,  bestehend  aus  Fahrerkanzel  und 
Motorgehäuse,  um  eine  senkrechte  Achse  - 
schwenkbar  ist.  Bei  größeren  Baggern  ist  die  Ver- 
schwenkung  des  Auslegers  nicht  sinnvoll  anzuwen- 
den.  So  wurde  bisher  bei  größeren  Baggern  der 
sogenannte  Vorderausleger  um  eine  senkrechte 
Achse  verschwenkt  und  arretiert.  Mit  einer  darauf- 
folgenden  Verschwenkung  des  Oberwagens  kann 
so  eine  ungefähre  Annäherung  an  Mauern  oder 
dgl.  erreicht  werden.  Da  jedoch  auch  bei  dieser 
Ausführungsform  dem  Grundausieger  die  Hubarbeit 
obliegt,  wird  selbst  bei  Schrägstellung  des  Oberwa- 
gens  eine  senkrechte  Grabarbeit  parallel  an 
Mauern  oder  neben  Fahrspuren  nur  bedingt  er  mö- 
glicht. 

Es  sind  kleinere  Spezialgeräte,  sogenannte 
Grabenbagger,  bekannt,  mittels  denen  eng  an  Hin- 
dernissen  senkrecht  gegraben  werden  kann.  Derar- 
tige  Spezialgeräte  können  jedoch  fast  aus- 
schließlich  nur  für  derartige  Sonderaufgaben  einge- 
setzt  werden,  für  normale  Baggerarbeiten  sind  sie 
nicht  geeignet.  Somit  ist  es  für  kleinere  Bauunter- 
nehmen,  die  sich  keinen  großen  Fuhrpark  leisten 
können  oder  wollen,  unrentabel,  sich  zusätzlich  zu 
einem  normalen  Löffelbagger  auch  noch  eine 
Spezialmaschine  anzuschaffen. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  einen  Bagger  nach  dem  Oberbegriff  des 
Anspruches  1  derart  auszubilden,  daß  Spezialauf- 
gaben,  wie  das  parallele  Graben  dicht  an  Mauern 
oder  neben  einer  Fahrspur  problemlos  zu  bewerk- 
stelligen  sind,  der  Bagger  jedoch  weiterhin  auch  für 
normalen  Baggerbetrieb  einsetzbar  ist. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruches  1  . 

Erfindungsgemäß  ist  zwischen  dem  Grundaus- 
leger  und  dem  Vorausleger  ein  Drehgelenk  mit 
einer  in  einer  Arbeitsstellung  des  Grundauslegers 
senkrechten  Schwenkachse  angeordnet,  wobei  ein 
Hydraulikantrieb  für  den  Vorausleger  sich  an  einer 
vorauslegerseitigen  Stelle  des  Schwenkgelenkes 
abstützt. 

Hierdurch  ist  es  durch  Schrägstellung  des  Ob- 
erwagens  möglich,  senkrechte  Baggerarbeiten  par- 
allel  zur  Spur  des  Baggerfahrwerkes  auszuführen, 
als  auch  entlang  von  Mauern  oder  dgl.  oder  parallel 
zu  einer  Fahrspur,  auf  der  der  Bagger  steht. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  er- 
geben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Gemäß  Anspruch  2  ist  der  vorausieger  manuen 
in  beide  Richtungen  um  das  Schwenklager  drehbar 
und  in  jeder  erzielten  Stellung  verriegelbar.  Hieraus 
ergibt  sich  bei  einfachem  und  robustem  Aufbau  der 

5  Vorteil  einer  größtmöglichen  Flexibilität  in  der  An- 
wendung. 

Erfolgt  gemäß  Anspruch  3  die  Schwenkung 
des  Vorauslegers  um  das  Schwenklager  kraftbetrie- 
ben,  wobei  der  Kraftantrieb  in  jeder  erreichten  Stei- 

10  lung  des  Vorauslegers  blockierbar  ist,  ergibt  sich 
der  Vorteil,  daß  während  des  Betriebs  die  Stellung 
des  Vorauslegers  über  den  Kraftantrieb  nachjustier- 
bar  ist. 

Gemäß  Anspruch  4  ist  ein  Steuerhebel  für  den 
75  Grundausleger  auf  die  Steuerfunktion  für  den  Hy- 

draulikantrieb  des  Vorauslegers  umschaltbar.  Hier- 
durch  wird  eine  sinnvolle  Steuerung  des  Vorausle- 
gers  in  der  blockierten  Stellung  des  Grundausle- 
gers  möglich. 

20  Ist  gemäß  Anspruch  5  die  vertikale  Ausrichtung 
der  Schwenkachse  relativ  zum  Grundausleger  ver- 
stellbar,  erhöht  sich  die  Flexibilität  des  erfindungs- 
gemäßen  Baggers  erheblich,  da  auch  die  Stellung 
des  Grundauslegers  veränderbar  ist  und  dennoch 

25  eine  senkrechte  Stellung  der  Schwenkachse  erziel- 
bar  ist. 

Weitere  Einzelheiten,  Merkmale  und  Vorteile 
der  vorliegenden  Erfindung  ergeben  sich  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  unter  Bezugnahme 

30  auf  die  Zeichnung. 
Es  zeigt: 

Fig.  1  schematisch  vereinfacht  eine  Seite- 
nansicht  eines  erfindungsgemäßen  Baggers;  und 

Fig.  2  schematisch  vereinfacht  eine  Drauf- 
35  sieht  von  oben  auf  den  erfindungsgemäßen  Bag- 

ger. 
Gemäß  den  Fig.  1  und  2  weist  ein  erfindungs- 

gemäßer  Bagger  2  in  bekannter  Weise  ein  Fahr- 
werk  4  und  einen  Oberwagen  6  bestehend  aus 

40  einer  Fahrerkanzel  8  und  einem  Motorgehäuse  10 
auf.  Im  Bereich  der  Fahrerkanzel  8  ist  ein  - 
schwenkbeweglich  auf-  und  abbewegbarer  Grun- 
dausleger  12  vorgesehen,  der  an  seinem  freien 
Ende  ein  Schwenkgelenk  14  aufweist.  Das 

45  Schwenkgelenk  14  weist  eine  Schwenkachse  16 
auf,  welche  in  einer  definierten  Arbeitsstellung  des 
Grundauslegers  12  gemäß  Fig.  1  senkrecht  zur 
Standfläche  des  Baggers  2  verläuft. 

Das  Schwenkgelenk  14  besteht  aus  einem 
so  Rahmenteil  18,  welches  auf  der  Seite  des  Grun- 

dauslegers  12  vorgesehen  ist,  sowie  aus  einem 
Rahmenteil  20,  welches  drehbeweglich  mit  dem 
Rahmenteil  18  verbunden  ist,  und  an  dem  über  ein 
Schwenkgelenk  22  ein  Vorausleger  24  - 
schwenkbeweglich  geführt  ist.  Am  freien  Ende  des 

2 



3 EP  0  294  843  A1 4 

Vorauslegers  24  ist  ein  Auslegerarm  26  - 
schwenkbeweglich  gelagert,  der  über  einen  Hy- 
draulikantrieb  28  bewegbar  ist  und  an  seinem 
freien  Ende  einen  Stützhebel  30  zur  Betätigung 
eines  Baggerlöffels  32  trägt. 

Der  vertikale  Bewegungsbereich  des  Bagger- 
löffels  32  bei  senkrecht  stehender  Schwenkachse 
16  ist  in  Fig.  1  schematisch  dargestellt. 

Wie  aus  Fig.  1  hervorgeht,  dient  zum  Antrieb 
des  Vorauslegers  24  eine  Hydraulikvorrichtung  34, 
weiche  sich  mit  einem  ihrer  Enden  an  dem  Voraus- 
leger  24  abstützt  und  sich  mit  ihrem  anderen  Ende 
an  dem  Rahmenteil  20  abstützt. 

In  einer  Neutrallage  des  Schwenkgelenks  14,  d. 
h.,  in  einer  Lage,  in  der  die  Längsachsen  des 
Grundauslegers  12  und  des  Vorauslegers  24  fluch- 
ten,  kann  der  Bagger  2  als  normaler  Löffelbagger 
betrieben  werden,  wobei  der  Grundausleger  12 
über  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellte  Hydrauli- 
kantriebe,  der  Vorausleger  24  über  den  Hydrauli- 
kantrieb  34  und  der  Auslegerarm  26  über  den 
Hydraulikantrieb  28  betrieben  werden. 

Sollen  mit  dem  Bagger  2  Baggerarbeiten  paral- 
lel  zu  und  nahe  an  einer  Mauer  oder  dgl.  oder 
parallel  zu  einer  Fahrspur  durchgeführt  werden, 
wird  das  Schwenkgelenk  14  aus  seiner  Neutrallage 
in  eine  verschwenkte  Lage  gebracht,  wie  in  Fig.  2 
dargestellt.  In  dieser  verschwenkten  Lage  ist  der 
Vorausleger  24  relativ  zu  dem  Grundausleger  12 
um  das  Schwenkgelenk  14  herum  verschwenkt.  Die 
Verschwenkung  des  Vorauslegers  24  relativ  zu 
dem  Grundausleger  12  kann  hierbei  entweder  von 
Hand  oder  durch  in  Fig.  2  dargestellte  Hydraulikan- 
triebe  36  erfolgen.  Vor  Verschwenkung  des  Voraus- 
legers  24  relativ  zu  dem  Grundausleger  12  wird  der 
Grundausieger  12  in  eine  Stellung  gemäß  Fig.  1 
gebracht,  in  der  die  Schwenkachse  16  des 
Schwenkgelenks  14  senkrecht  zur  Standfläche  des 
Baggers  2  steht.  In  dieser  definierten  Arbeitsstel- 
lung  des  Grundauslegers  12  wird  der  Antrieb  des 
Grundauslegers  1  2  blockiert,  so  daß  der  Grundaus- 
leger  12  in  der  in  Fig.  1  dargestellten  definierten 
Lage  verbleibt.  Wird  dann  nach  Verschwenken  des 
Vorauslegers  relativ  zu  dem  Grundausleger  der 
Oberwagen  6  in  die  Stellung  gemäß  Fig.  2  ge- 
bracht,  lassen  sich  problemlos  Grabarbeiten  paral- 
lel  zur  Längsachse  des  Baggers  2  auch  außerhalb 
der  Spurbreite  des  Fahrwerks  4  durchführen,  wie 
aus  Fig.  2  eindeutig  hervorgeht. 

Da  der  Antrieb  des  Grundauslegers  12 
blockiert  ist,  übernimmt  der  Hydraulikantrieb  34 
des  Vorauslegers  24  die  Hubarbeit,  so  daß  die 
Achse  des  Schwenkgelenkes  22,  um  die  der  Vor- 
ausleger  24  relativ  zu  dem  Rahmenteil  20  dreht  im 
wesentlichen  stets  horizontal  bleibt  und  problemlos 
senkrechte  Grabarbeiten  durchgeführt  werden  kön- 
nen. 

Der  erfindungsgemäße  Bagger  2  ist  nicht  nur 

zur  Durch  führung  normaler  Baggerarbeiten  und 
senkrechter  Baggerarbeiten  parallel  zu  seiner  Fahr- 
spur  geeignet,  da  sich  aufgrund  der  relativen  Ver- 
stellbarkeit  des  Vorauslegers  24  zum  Grundausle- 

5  ger  12  eine  Vielzahl  von  Arbeitsstellungen  erzielen 
lassen. 

Es  versteht  sich,  daß  der  Vorausleger  24  außer 
der  Relativstellung  zu  dem  Grundausieger  12 
gemäß  Fig.  2  jede  andere  Zwischenlage  einneh- 

10  men  kann. 
Vorteilhafterweise  sollte  das  Schwenkgelenk  14 

blockiert  werden,  wenn  die  gewünschte  Relativlage 
des  Vorauslegers  24  zum  Grundausleger  12  er- 
reicht  ist. 

75  Weiterhin  ist  es  vorteilhaft,  ein  Steuerorgan, 
wie  z.  B.  einen  Steuerhebel,  für  den  Grundausleger 
auf  den  Hydraulikantrieb  34  für  den  Vorausleger  24 
umschalten  zu  können.  Für  eine  Bedienungsperson 
erleichtert  sich  somit  bei  blockiertem  Grundausle- 

20  ger  die  Ansteuerung  und  Bewegung  für  den  Vor- 
ausleger,  der  dann  die  Hubarbeit  durchführt. 

Schließlich  ist  es  auch  möglich,  die  Vertikal- 
lage  der  Schwenkachse  16  relativ  zu  dem  Grun- 
dausleger  12  verstellbar  zu  machen.  Bei  einer  geei- 

25  gneten  Ansteuerung  ist  es  dann  möglich,  auch  in 
der  Stellung  gemäß  Fig.  2  den  Grundausleger  12 
zu  bewegen,  wenn  hierbei  die  senkrechte  Lage  der 
Schwenkachse  16  nachgeregelt  werden  kann. 
Somit  erhöht  sich  die  Flexibilität  des  erfindungsge- 

30  mäßen  Baggers  erheblich,  da  durch  den  bewegba- 
ren  Grundausleger  ein  größerer  Aktionsradius  er- 
möglicht  ist.  Weiterhin  kann  speziellen  Anforderun- 
gen  und  Situationen  beim  Einsatz  des  Baggers 
noch  besser  Rechnung  getragen  werden. 

35  Aufgrund  der  neuesten  Rechtssprechung  wird 
hiermit  noch  betont,  daß  alle  vorangegangenen 
Ausführungen  als  erfindungswesentlich  anzusehen 
sind. 

40 
Ansprüche 

1.  Bagger  (2)  mit  einem  Grundausleger  (12), 
einem  daran  um  eine  horizontale  Achse  - 

45  schwenkbeweglich  gelagerten,  hydraulisch  betätig- 
baren  Vorausleger  (24),  der  an  seinem  freien  Ende 
einen  hydraulisch  betätigbaren  Auslegerarm  (26) 
mit  einem  Baggerlöffel  (32)  trägt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß 

so  zwischen  dem  Grundausleger  (12)  und  dem  Vor- 
ausleger  (24)  ein  Schwenkgelenk  (14)  mit  in  einer 
Arbeitsstellung  des  Grundauslegers  (12)  senkrech- 
ten  Schwenkachse  (1  6)  angeordnet  ist;  und 
ein  Hydraulikantrieb  (34)  für  den  Vorausleger  (24) 

55  sich  an  einer  vorauslegerseitigen  Stelle  (20)  des 
Schwenkgelenks  (1  4)  abstützt. 
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2.  Bagger  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Vorausleger  (24)  manuell  in  bei- 
de  Richtungen  um  das  Schwenkgelenk  (14)  dreh- 
bar  und  in  jeder  erzielbaren  Relativstellung  zu  dem 
Grundausleger  (12)  verriegelbar  ist.  5 

3.  Bagger  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Vorausleger  (24)  kraftbetrieben  in 
beide  Richtungen  um  das  Schwenkgelenk  (14) 
drehbar  ist,  wobei  der  Kraftantrieb  (36)  in  jeder 
erzielbaren  Relativstellung  des  Vorauslegers  (24)  10 
zu  dem  Grundausleger  (12)  blockierbar  ist. 

4.  Bagger  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  Steuerorgan  für  den  Grundausle- 
ger  (12)  auf  die  Steuerfunktion  des  Hydraulikantrie- 
bes  (34)  für  den  Vorausieger  (24)  umschaltbar  ist.  75 

5.  Bagger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vertikallage  der 
Schwenkachse  (16)  des  Schwenkgelenks  (14)  rela- 
tiv  zu  dem  Grundausleger  (12)  verstellbar  ist. 
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